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Mit Scheinwelten auf die
Jugend los

6. Zusammenfassung

Im Winter 1974/75 sind im Raum Davos 528
Skiunfälle im Zusammenhang mit Wettereinflüssen

untersucht worden. Dabei hat sich
herausgestellt, dass bei Hochdrucklagen die
Unfallhäufigkeit ansteigt, während sie bei Tiefdrucklagen

sehr tief liegt. Dieses Ergebnis wird damit
erklärt, dass sich der Skifahrer bei Hochdrucklagen

oft zu einer risikofreudigeren Fahrweise
verleiten lässt. Das schöne Wetter beeinflusst
über eine psychische Stimulation somit das
Unfallrisiko des Skifahrers. Die niedrige Unfallquote

bei Tiefdrucklagen lässt sich insofern
erklären, dass bei schlechtem Wetter sich nur
fortgeschrittene Skifahrer auf die Piste wagen
und die unfallgefährdeten Anfänger zu Hause
bleiben. Ausserdem sind sich die meisten
Skifahrer bei misslichen Wetterverhältnissen des
Risikos bewusst und fahren dementsprechend
vorsichtig. Vom Anfang bis zum Ende der Saison

1974/75 hat die Unfallhäufigkeit abgenommen.

Es wird vermutet, dass sich einerseits im
Laufe des Winters als Folge zunehmenden
Trainings das Unfallrisiko senkt, dass anderseits die
erhöhte Unfallquote zu Beginn der Saison mit
Schwierigkeiten bei der Umstellung vom
Skitraining in der Halle zum Skifahren auf Schnee
zusammenhängt.

Anschrift der Verfasser:
Institut für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Zürich
Gloriastrasse 32
8006 Zürich
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Lausanne - Lässig sitzen sie im Sattel oder
räkeln sich am Lagerfeuer. Im wettergegerbten

Gesicht einen Glimmstengel mit dem
«Geschmack von Freiheit und Abenteuer». Ohne
Zigaretten lässt sich heutzutage eben niemandem

mehr Wildwestromantik vorgaukeln. Und
hart ist ohnehin nur, wer leicht raucht.
Dem blauen Dunst wird - so jedenfalls suggerieren

es die Werber - nur von jungen, fröhlichen,

aktiven, gutaussehenden, sportlichen
Leuten bei fast jeder Gelegenheit gefrönt: beim
Segeln, Heissluftballonmeeting, Wandern, Töff-
ausflug, oder dem Tête-à-Tête mit einer rassigen

Schönen. Und smarte Typen sind es, diese
Raucher. Ständig schwirren Scharen von
hübschen Mädchen um sie herum. Ganz ähnlich
auch, die Werbestrategie für alkoholische
Getränke. Sowohl die Sujets, als auch die Sprüche
halten sich im gleichen Rahmen. Von
Plakatwänden herunter und buntfarbig aus Zeitschriften

knallen einem diese Scheinwelten ins
Gesicht. Der Alltag scheint dem gegenüber plötzlich

doppelt grau. Zum Trost jedoch bleibt die
Zigarette - selbstverständlich nur eine von der
superleichten Sorte - und der Drink, der entweder

der «einzig Richtige» ist oder einem dann
wenigstens «dank seinem Reichtum Herz und
Sinne öffnet». Zumindest mit diesen Attributen
von «Männlichkeit» oder lässigem Gehabe ist
manch einer versucht, sich auszustatten.
Tut er es tatsächlich, ist er bereits ein Opfer der
Reklame. Ohne es eigentlich zu wollen. Ohne,
dass es ihm richtig bewusst geworden ist. Eins

zu Null für die gerissenen Werber!
Wenn man diesen Mechanismus einmal erkannt
hat, müsste man sich eigentlich zur Wehr
setzen. Wer möchte sich schon derart manipulieren

lassen? Und sich dessen erst noch bewusst
sein?
Von Gesetzes wegen allerdings wird gegen diese

perfide Art von Reklame für Tabak und Alkohol

nichts Ernsthaftes unternommen.
Regelmässig wird darauf verwiesen, dass sich die
beiden Branchen ja selbst gewisse Beschränkungen

auferlegt haben. Welche, beweist
allerdings jede Anzeige und jedes Plakat: Kein direktes

Ansprechen von Jugendlichen. Dafür
indirekte Stimmungsmache für den Genuss von
Tabakwaren und Alkoholika.
Damit wird auch gleich dem Gesetz genüge
getan: Sowohl im Tabakartikel in der revidierten
Lebensmittelverordnung als auch in der vom
Bundesrat ebenfalls kurz vor Jahresende ganz
unprogrammgemäss noch verabschiedeten
Teilrevision zum Alkoholgesetz steht, dass sich die
Werbung für diese Suchtmittel nicht in deutlicher

Weise an Minderjährige richten darf.
Für derart banale Feststellungen haben die Profis

im lukrativen Reklamegeschäft nur ein mildes

Lächeln übrig: Tür und Tor stehen ihnen für
psychologisch geschickt gemachte Reklame
weiterhin offen. Dies hat vermutlich auch der
Bundesrat schon erkannt. Er schreibt nämlich in
seiner Botschaft, in welcher er die Initiative für
ein Suchtmittelreklameverbot zur Verwerfung
empfiehlt: «Werbung ist zu ausgeklügelt, als
dass sie sich vordergründig an Jugendliche zu
wenden bräuchte.» Mit anderen Worten:
Werbung wendet sich hintergründig an Jugendliche!

Der Bundesrat begnügt sich mit dieser
Feststellung. Deshalb sei die Frage erlaubt: Was
will man denn eigentlich in Bern? Will man tat¬

sächlich etwas zum Schutz der Jugendlichen
unternehmen oder bloss mit einer Alibiübung
gut dastehen?
Die bisher demonstrierte Praxis riecht sehr nach
«es allen ein bisschen recht zu machen». Viele
Anzeichen sprechen auch dafür, dass
finanzkräftige wirtschaftliche Interessengruppen der
ins Visier genommenen Branchen hinter den
Kulissen massiv die Hebel angesetzt haben. Weshalb

wohl? Weil bei ihnen erst der Profit und
dann weit hinten die Gesundheit eine Rolle
spielt!
Diese Mächtigen haben es auch fertig gebracht,
dass während 12 Jahren trotz 17 parlamentarischen

Vorstössen auf dem Gebiet der Tabak-
und Alkoholgesetzgebung praktisch nichts
unternommen wurde. Immer blieb es bei
Vertröstungen und Versprechungen.
Einer Gruppe von jungen Leuten platzte deshalb
der Kragen. Mit einer Volksinitiative setzten sie
den Magistraten Dampf auf. Über 77 000
Unterschriften kamen für die Forderung zusammen,

für Tabak und Alkohol ein Reklameverbot
in der Verfassung zu verankern. Diese Radikalkur

ist als erster wichtiger Schritt im Kampf
gegen den Suchtmittel-Missbrauch gedacht.
Zahlreiche begleitende - vor allem erzieherische

Massnahmen - müssen noch folgen. Doch
Süchte müssen da zuerst bekämpft werden,
wo sie anfangen: bei der hinterhältigen Reklame!

Denn jedermann soll frei und unbeeinflusst
entscheiden können, was er tun will. Eine ständige

Beeinflussung des Unterbewusstseins ist
aber eindeutig der Versuch, jemanden zu etwas
hinzulenken, das er gar nicht will. Besonders
verantwortungslos ist dies, wenn es für den
vermehrten Konsum von nachgewiesenermas-
sen gesundheitsschädigenden Suchtmitteln
geschieht. Aus diesem Grund setzt sich die
«Aktion für die Gesundheit», die von zahlreichen

Persönlichkeiten aus Politik, Medizin,
Wissenschaft, Kultur und Sport unterstützt wird,
für ein Tabak- und Alkoholreklameverbot ein.
Nicht bloss - wie die Gegner der Volksinitiative
behaupten -, um ein paar Schwache, die beim
Nikotin- und Alkoholkonsum über die Stränge
schlagen, vor ihrer Sucht zu bewahren,
sondern, um endlich einen ernsthaften Anfang in
der Gesundheitserziehung zu machen.
Denn wir Schweizer geben jede Stunde rund
eine Million Frankendafüraus, um wiedergesund
zu werden. Millionenbeträge aber lässt es sich
die Tabak- und Alkoholindustrie kosten, um uns
krank zu machen. Das sollten sich alle, die am
18. Februar 1979 an die Urne gehen, vor Augen
halten. Und wer noch nicht über die Initiative
für ein Suchtmittelreklameverbot abstimmen
darf, lässt sich jetzt vielleicht kein X mehr für
ein U vormachen. H.H.
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